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SSV und Netto

Die Vorstandschaft sagt vielen Dank  für 
Eure Pfand- und Aufrundespenden im Jahr 
2025. Es wurden insgesamt 506,07 Euro ge-
spendet. Den Spendenbetrag werden wir 
in moderne Trainingsgeräte der Kinder und 
Jugendlichen investieren. Stimme für den 
SSV beim großen Netto Vereins-Voting ab!  
„Bring Dich ein für den Verein“   
www.netto-online.de/vereinsspende

Danke für Jahre voller Energie und Engagement KDFB Vortrag: Gut informiert für den Ernstfall

Weltgebetstag in Kirchdorf

Mitglieder der FFW Biburg erhielten Ehrenzeichen

Nach vielen Jahren als engagierte 
Step-Aerobic-Trainerin verabschieden 
wir Bianca Sigl aus dem aktiven Trai-
ningsbetrieb – sie hinterlässt dabei 
weit mehr als nur schweißtreibende 
Erinnerungen. Mit ihrer mitreißenden 
Liedauswahl, ihrem Gespür für Rhyth-
mus und Beat und einem scheinbar 
unerschöpflichen Vorrat an kreativen 
Choreografien hat sie über Jahrzehn-

te hinweg zahlreiche Teilnehmer für 
„Step“ begeistert. Ihre Stunden gin-
gen über ein reines Fitnesstraining 
hinaus, denn auch Gemeinschaft und 
jede Menge gute Laune gehörten 
immer dazu. Für viele war ihr Kurs ein 
fester Bestandteil der Woche:�  
Ein Termin, auf den man sich freuen 
konnte. Mit ihrem Abschied geht eine 
prägende Zeit zu Ende. Doch die Spu-

ren, die sie hinterlässt, bleiben - in den 
Erinnerungen, in der Gemeinschaft 
und bei allen, die sie über die Jahre 
begleitet hat.�   
Wir sagen von Herzen Danke für die-
ses außergewöhnliche Engagement 
und wünschen ihr für die Zukunft  
alles Gute, vor allem Gesundheit, Freu-
de und weiterhin viel Bewegung im  
Leben. Danke Bianca!� Foto/ Text: Katrin Bopp

Der KDFB lud am 17. März zu einer 
Informationsveranstaltung in das 
Gemeinschaftshaus ein. Referentin 
Christine Keil-Radspieler widmete 
sich dabei dem wichtigen Thema 
„Vorsorgevollmacht und Patienten-
verfügung“. Zahlreiche interessierte 
Bürgerinnen und Bürger folgten der 
Einladung, sodass die Veranstaltung 

sehr gut besucht war. In ihrem an-
schaulichen Vortrag verdeutlichte 
die Referentin, wie entscheidend 
es ist, frühzeitig Vorsorge für den 
Ernstfall zu treffen. Dabei erläuterte 
sie die Unterschiede zwischen Vor-
sorgevollmacht, Patientenverfügung 
und Betreuungsverfügung und gab 
praxisnahe Hinweise zur Erstellung 

dieser wichtigen Dokumente.
Im Anschluss nutzten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer die Gelegen-
heit, Fragen zu stellen und eigene 
Erfahrungen einzubringen. Die Ver-
anstaltung wurde durchweg als in-
formativ und hilfreich bewertet. Der 
KDFB zeigte sich erfreut über das 
große Interesse.� Foto/ Text: Bettina Danner

Immer am ersten Freitag im März 
wandert ein Gottesdienst 24 Stun-
den lang rund um den Globus und 
verbindet Menschen in aller Welt 
miteinander. Dass dabei auf der 
ganzen Welt die gleiche gebetet 
wird, macht den ganz besonderen 
Reiz des Weltgebetstages aus. 

Dieses Jahr stammt der Weltgebets-
tag aus Nigeria, unter dem Motto: 
Kommt! Bringt eure Last“ (Matthä-
us 11,28-30). Die zentralen Gottes-
dienste und Vorbereitungen finden 
in Kirchen und Gemeinden auf der 
ganzen Welt statt aber die Litur-
gie und die Themen kommen aus  

Nigeria, dem bevölkerungsreichsten 
Land Afrikas.
Mit sieben Frauen nahm der KDFB 
Biburg am Weltgebetstag teil.  
Anschließend ließ man den Abend 
im Gasthof Rieder in Kirchdorf bei 
leckerem nigerianischem Essen aus-
klingen.� Foto/ Text: Bettina Danner

Mittwoch

15.00 – 16.00 Uhr  
Kinderturngruppe 1 

Mittwoch 

16.30 – 17.30 Uhr  
Kinderturngruppe 2

Donnerstag 

17.00 – 18.00 Uhr  
Yoga

Freitag 

19.30 – 20.30 Uhr 
 Cantienica 

… und hoffentlich 
ab Herbst dann 
auch wieder ein 
Fitnesskurs, noch 
sind wir auf der 
Suche.

Aktuelles Angebot  
der SSV Gymnastik- 
abteilung

Foto: Sonja Endl, Landratsamt Kelheim

v.l.n.r.: Landrat Martin Neumeyer, Bettina Danner, Daniel Ille (25 Jahre Dienstzeit) , Andi Hirn (25 Jahre Dienst-
zeit), Walter Wittmann (40 Jahre Dienstzeit), Armin Schmidbauer (25 Jahre Dienstzeit), 1. Vorsitzender Fabian Ille, 
�.�R�P�P�D�Q�G�D�Q�W���)�O�R�U�L�D�Q���+�L�U�Q�����(�K�U�H�Q�N�U�H�L�V�E�U�D�Q�G�P�H�L�V�W�H�U���D���'�����%�H�U�Q�K�D�U�G���.�¸�J�O�P�D�L�H�U���X�Q�G���.�U�H�L�V�E�U�D�Q�G�U�D�W���1�L�N�R�O�D�X�V���+�¸�t�H�U

Stimmungsvolles Leserfoto

Danke an Stefanie Hödemaker
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Interkommunales Projekt Abens-Hochwasserschutz 
Beteiligung von 12 Kommunen an Pilotprojekt

Der Zuwendungsbescheid des Pi-
lot- und Forschungsprojektes AQUA 
Abens wurde nun offiziell vom Amt 
für Ländliche Entwicklung (ALE) Nie-
derbayern an den Projektträger die 
Stadt Neustadt a.d.Donau überge-
ben. Die Stadt Neustadt a.d.Donau 
tritt stellvertretend für die ILE (Integ-
rierte Ländliche Entwicklung) ABeNS 
auf. Die Bezeichnung AQUA steht für: 
Abens-Hochwasserschutz von der 
Quelle bis zur Mündung als Um-
weltgerechte Anpassungsstrategie.  
„Seit den Hochwasserereignissen 
im Jahr 2013 wurden kleinere Maß-
nahmen vor Ort ergriffen, welche 
bereits 2024 ihre abmildernde 
Wirkung zeigten. Mit dem Projekt 
AQUA Abens soll der gesamte Fluss-
lauf einbezogen werden, damit alle 
Abens-Anlieger auf zukünftige Hoch-
wasserszenarien schneller und effek-
tiver reagieren können“, so Thomas 
Memmel erster Vorsitzender der ILE 
ABeNS und erster Bürgermeister der 
Stadt Neustadt a.d.Donau. An die-
sem interkommunalen Projekt betei-
ligen sich neben der ILE ABeNS und 
der ILE Hallertauer Mitte auch die 
beiden oberbayerischen Kommunen 
Rudelzhausen und Au i.d.Hallertau.
Zur ILE ABeNS gehören: Abens-
berg, Biburg, Neustadt a.d.Donau 
und Siegenburg. Die ILE Hallertauer 
Mitte setzt sich zusammen aus: Main-
burg, Aiglsbach, Attenhofen, Elsen-
dorf, Train und Volkenschwand. Franz 
Högl, erster Vorsitzender der ILE Hal-

lertauer Mitte und erster Bürgermeis-
ter der Gemeinde Volkenschwand 
begrüßt das Projekt, da „der dezen-
trale Wasserrückhalt im Einzugsge-
biet der Abens für die Menschen in 
der Region und auch für die Land- 
und Hopfenwirtschaft von großer 
Relevanz ist. Eine enge Abstimmung 
mit der Landwirtschaft ist durch die 
Zusammenarbeit mit den ILEn gege-
ben, denn die Akzeptanz des erarbei-
teten Konzepts bei den Landwirten 
ist für die nachfolgende Realisierung 
in der Region entscheidend.“
Durch die Mitwirkung der zwölf 
Kommunen ist eine ganzheitliche 
Betrachtung des Flusses Abens von 
der Quelle bis zur Mündung mög-
lich. „Das ALE Niederbayern fördert 
in diesem Zusammenhang die Er-
stellung eines fachlichen Konzepts 
zum dezentralen Hochwasserschutz 
und Wasserretention im Einzugsge-
biet der Abens mit 75 %“, berichtet 
stellvertretender Amtsleiter Michael 
Kreiner.
Unter Einbezug bereits bestehender 
Konzepte und umgesetzter Maß-
nahmen im Projektgebiet wird die 
inhaltliche Umsetzung des Projek-
tes durch die Hochschule Weihens-
tephan-Triesdorf (HSWT) erfolgen. 
Eine Besonderheit des Projektes ist, 
dass neben den zwölf am Projekt in-
volvierten Kommunen mit Vertretern 
des Wasserwirtschaftsamtes Lands-
hut, dem Landschaftspflegeverband 
Kelheim VöF e. V. sowie dem Bayeri-

schen Bauernverband Kreisverband 
Kelheim alle vor Ort agierenden  
Akteure zusammengebracht werden.
„Über eine Projektlaufzeit von 24 
Monaten werden wir verschiedene 
Arbeitspakete (von der Identifikation 
der Gebiete, in denen das Wasser 
schnell oberflächlich abfließt und 
so das Hochwasser speist, bis hin zu 
Maßnahmen und deren Verortung in 
der Fläche für den dezentralen Hoch-
wasserschutz) umsetzen und in enger 
Abstimmung mit den verschiedenen 
Akteuren vor Ort entwickeln.
Der Mehrwert für den Hochwasser-
schutz und die Verbesserung der 
Bodenfeuchte liegt bei dem ein-
zugsgebietsumfassenden Ansatz 
auf der Hand und soll für Bayern ein  
Pilotprojekt mit Beispielcharakter 
darstellen“, teilt Professor Dr. Markus 
Reinke, Landschaftsökologe bei der 
HSWT, mit.
Als Projektstart ist der 1. April 2026 
anberaumt. Die vorläufigen Kosten 
für das zweijährige Projekt belaufen 
sich auf gerundet 194.188,00 €.
„Der interkommunale Projektcha-
rakter ist ein sehr gutes Beispiel, 
wie durch Fördermittel des Frei-
staats die ländliche Entwicklung 
passgenau unterstützt werden 
kann“, ist das Schlusswort von Kel-
heims Landtagsabgeordneter 
Petra Högl, die auch amtierende 
Vorsitzende des Agrarausschus-
ses des Bayerischen Landtags ist.  
Pressemitteilung ILE ABeNS und ILE Hallertauer Mitte

Stimmungsvolles Leserfoto

Danke an Rainer Gilbert

30 Jahre SSV 
Wanderabteilung

Zum 30-jährigen Jubiläum der Wan-
derabteilung des SSV Biburg wur-
de ein besonderes Ereignis gefeiert: 
Drei Jahrzehnte voller Gemeinschaft, 
Bewegung und unvergesslicher  
Erlebnisse. In dieser Zeit legten die Mit-
glieder unzählige Kilometer auf Wan-
derwegen in Deutschland, Südtirol, Ös-
terreich und Italien zurück und erlebten 
viele gesellige und fröhliche Stunden.
Ein besonderer Dank gilt den Grün-
dungsmitgliedern, die mit Engage-
ment und Weitblick den Grundstein 
legten, sowie allen ehrenamtlich Täti-
gen und bisherigen Abteilungsleitern 
– darunter Brigitte Bachmaier, Ulrike 
Wurmdobler, Walter Neuhauser und 
Helmut Hobmaier. Ebenso wird Mario 
Förch für ihre Unterstützung in den 
letzten Jahren gedankt.
Die Wanderabteilung steht seit  
30 Jahren für Zusammenhalt, gene-
rationenübergreifende Gemeinschaft 
und gelebte Freundschaft. Mit Zuver-
sicht blickt man in die Zukunft und 
freut sich auf viele weitere gemein-
same Touren. Ein herzlicher Dank gilt 
auch der Gemeinde und Bürgermeis-
terin Danner für die Unterstützung.
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Der OGV informiert über anstehende Aktionen

SSV Stockschützen Gemeindemeisterschaft

OGV-Jahreshauptversammlung mit Pflanzenbörse am 3. Mai 2026

Kinderaktion des OGV Biburg am 20. Juni 2026

Einladung zur 2. Gemeindemeisterschaft im 
Stockschießen, am 29. August 2026

Der Obst- und Gartenbauverein 
Biburg lädt alle Mitglieder herz-
lich zur Jahreshauptversammlung 
ein. Diese findet am Sonntag, den 
3. Mai 2026 um 15:00 Uhr im Ge-
meindehaus Biburg statt. 
Damit neben den Vereinsangele-
genheiten auch die Geselligkeit 
nicht zu kurz kommt, sorgt die Vor-
standschaft für Kaffee und selbst-
gebackenen Kuchen und freut sich 
auf einen gemütlichen Nachmittag 
mit unseren Mitgliedern. 

Im Anschluss an die Versammlung 
haben wir uns etwas Besonderes 
einfallen lassen: Zum ersten Mal 
veranstaltet der OGV Biburg eine 
Pfl anzenbörse. Dabei kann nach 
Herzenslust getauscht, mitgenom-
men oder einfach nur gestöbert 
und begutachtet werden. Ob Zim-
merpfl anzen oder Gartenpfl anzen 
– alles ist willkommen. 
Pfl anzenspenden können gerne 
vorab bei der Vorstandschaft oder 
direkt am 3. Mai ab 14:00 Uhr im 
GHaus abgegeben werden.

Um Verwechslungen zu vermeiden, 
bitten wir darum, die Pfl anzen mög-
lichst mit Namen zu beschriften. 
Wir bemühen uns, ein vielfälti-
ges Angebot zusammenzustellen 
– bestimmt ist für jeden Pfl anzen-
liebhaber etwas dabei. Da unsere 
Pfl anzenbörse ein erstes kleines 
Experiment ist, freut sich die Vor-
standschaft besonders über eine 
rege Teilnahme und viele mitge-
brachte Pfl anzen.  

Der Obst- und Gartenbauverein 
Biburg lädt seine kleinsten Gartle-
rinnen und Gartler wieder zu einer 
kreativen Aktion ein. 
Am Samstag, den 20. Juni 2026, 
um 16:00 Uhr möchten wir ge-
meinsam Zaunlatten bemalen 

und gestalten, die anschließend 
als individuelle Dekoration für den 
eigenen Garten mit nach Hause ge-
nommen werden können. 
Mit Farben, Fantasie und viel Freu-
de entstehen dabei ganz persönli-
che kleine Kunstwerke. 

Die Aktion fi ndet im Gemein-
schaftshaus Biburg statt und richtet 
sich besonders an unsere jungen 
Gartenfreunde, die Lust haben, kre-
ativ zu werden.  
Auch wenn der Termin noch etwas 
hin ist, darf er gerne schon einmal 
im Kalender vorgemerkt werden.  

Wer?
Eingeladen sind alle Interessierten, 
egal ob Anfänger oder erfahrene 
Spieler, Frau oder Mann, Jung oder 
Alt, Vereine, Stammtischrunden, 
Familien, Freunde. Hauptsache ihr 
habt Lust auf eine gesellige Zeit! 
Wie?
• Die Teilnahme ist kostenlos.
•  Es werden 4 Spieler pro Mann-

schaft benötigt.
•   Der Fairness halber sollte pro 

Mannschaft maximal 1 Vereins-
spieler teilnehmen.

•  Blaue und lila Laufplatten sind 

nicht erlaubt. Stöcke und weite-
res Material werden gestellt. Ihr 
müsst also nichts mitbringen.

•  Für Anfänger gibt es natürlich 
auch eine Einführung.

•  Vorab kann jeden Mittwoch oder 
Freitag ab 19:00 Uhr bei uns ge-
übt werden.

•  Für jeden Turnierteilnehmer gibt 
es einen kleinen Preis.

Wann?
•  Turnierstart, am Samstag, den 29. 

August 2026, um 14:00 Uhr.
•  Treffen um 13:30 Uhr, um vorab 

Material zu verteilen und zu testen.

•  Turnierende, inklusive Preisver-
leihung, ist ca. 21:00 Uhr.

Anmeldung
•  Ihr könnt euch direkt anmel-

den in unserem Stockheim,  je-
den Mittwoch und Freitag ab 
19:00 Uhr, oder per Telefon unter 
0160/95807763 bei Harald Moser.

•  Anmeldeschluss ist der  
25. August 2026.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt! 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr 
zahlreich erscheint! Zuschauer 
sind herzlich willkommen! 
Eure Biburger Stockschützen
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Zuschüsse für Regenwassernutzungsanlagen

Die Gemeinde Biburg fördert nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Be-
stimmungen den Neubau und die Erweiterung von Re-
genwassernutzungsanlagen für zu Wohnzwecken ge-
nutzte Gebäude im Gemeindegebiet Biburg.

Präambel / Ziel der Förderung

Mit dieser Förderung soll ein sparsamer Umgang mit Trink-
wasser erreicht werden. In Bereichen, für die keine Trink-
wasserqualität erforderlich ist, soll verstärkt Regenwasser 
verwendet werden. Ferner sollen bei Starkregenereignis-
sen durch den Bau von Zisternen Spitzen in der Abfl uss-
menge abgefedert werden. Dadurch wird ein Schutz vor 
Überfl utungen und Kellerüberschwemmungen erreicht.
Zudem werden durch den Bau von Zisternen Mischwas-
serkanäle entlastet und somit bei starken Niederschlägen 
auch Gewässer von einem unnötigen Schadstoffeintrag
geschützt (Notüberlauf Kläranlage). Diese Förderung soll 
dazu die nötigen Investitionsanreize schaffen.

Geförderte Maßnahmen

Gefördert werden Regenwassernutzungsanlagen mit ei-
nem Fassungsvermögen von mindestens 3 cbm.
Geförderte Nutzung: Gartenbewässerung und/oder 
Anschluss aller Toilettenspülungen.
Die Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik und den aktuellen DIN-Normen, insbesondere DIN 
1988-100, DIN 1989-100 und der jeweils gültigen Trink-
wasserverordnung herzustellen.

Art und Höhe der Förderung

Die Förderung erfolgt auf Basis dieser Richtlinie in Form 
eines Zuschusses zu den Herstellungs- bzw. Anschaffungs-
kosten. Es wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 800,-- € 
gewährt. Förderfähig sind nur Zisternen mit einem Min-
destinhalt von 3 cbm. Für Anlagen mit mehr als 3 cbm wird 
eine Förderung in Höhe von 100,-- € pro zusätzlichem cbm 
gewährt. Bei Bruchbeträgen des Fassungsvermögens wird 
bis zum Faktor 0,49 auf volle cbm abgerundet und ab 
0,50 cbm aufgerundet. Die Maximalfördersumme beträgt 
1.500,-- € . 

Die vorgenannten Förderpauschalbeträge werden nur 
dann in voller Höhe gewährt, wenn die nachgewiesenen 
Kosten diese Beträge erreichen. Liegen sie darunter, kann 
die Förderung nur bis zur Höhe der tatsächlich angefalle-
nen Kosten gewährt werden. Die eigene Arbeitsleistung, 
Nachbarschaftshilfe oder Löhne an nicht regelkonform 
Beschäftigte (sog. Schwarzarbeiter) werden nicht bezu-
schusst. 
Bestehende Anlagenteile von „Altbauten“ werden nicht 
gefördert und scheiden bei der Bezuschussung aus.
Zuwendungsempfänger ist/sind der/die jeweilige(n) Ei-
gentümer(in) des Wohngrundstücks. Bei Wohnanlagen 
oder Eigentumswohnungen wird der Zuschuss nur einmal
je Regenwasseranlage gezahlt. Nicht zur Auszahlung ge-
langte Anträge werden auf das jeweilige Folgejahr vorge-
tragen und vor neuen Antragsmaßnahmen bedient. 

Zuwendungsvoraussetzungen 

1.  Es können nur Vorhaben gefördert werden, die im Zeit-
punkt der Antragstellung noch nicht begonnen wurden. 
Eine Baugenehmigung oder die vorsorgliche Mitverle-
gung der Leitungen gelten noch nicht als Beginn des 
Vorhabens. Als Vorhabenbeginn gilt der Abschluss ei-
nes der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder 
Leistungsvertrages. Anträge über bereits begonnene 
Maßnahmen sind zurückzuweisen.

2.  Gesetzlich vorgeschriebene Regenwasseranlagen, de-
ren Errichtung oder Nutzung aufgrund von Bebauungs-
plan, Zisternensatzung oder sonstiger rechtlicher Ver-
pfl ichtung vorgeschrieben sind, sind von der Förderung 
ausgeschlossen.

3.  Die geförderte Anlage muss an dem benannten Stand-
ort mindestens 5 Jahre lang ab Inbetriebnahme betrie-
ben werden. Der Ausbau bzw. die Außerbetriebnahme 
einer geförderten Anlage ist frühestens nach der fest-
gelegten Haltedauer förderunschädlich zulässig. Die 
Fördermittelempfangenden sind dazu verpfl ichtet, der 
Gemeinde einen vorzeitigen Ausbau bzw. eine vorzei-
tige Außerbetriebnahme im Sinne dieser Regelung zu 
melden und den Förderbetrag anteilig (nach Monaten) 
zurückzuzahlen. Die Kürzung der Zuwendung erfolgt für 
jeden nicht eingehaltenen vollen Monat um 1/60.

4.  Die Regenwassernutzungsanlage ist beschränkt auf 
Nutzungen, für die kein Wasser in Trinkwasserqualität 
benötigt wird.

5.  Um in den Genuss des Zuschusses zu kommen, müssen 
entweder alle Toilettenspülungen und/oder die Garten-
bewässerungsanlage des jeweiligen Wohnhauses an 
die Regenwasseranlage angeschlossen sein.

6.  Die Wasserentnahme aus der Zisterne darf nicht über 
einen Wasserhahn erfolgen, der mit dem Wasserhahn 
für Trinkwasser verwechselt werden kann.

7.  Die Mindestgröße für die Zisterne beträgt 3.000 Liter.
8.  Um Verschmutzungen möglichst gering zu halten, darf 

nur Wasser von Dachfl ächen eingeleitet werden.
9.  Ein Übertritt von Regenwasser in die Trinkwasserinstal-

lation muss ausgeschlossen sein. Es muss gewährleis-
tet sein, dass die Trinkwasserzuleitung nicht mit dem 
Regenwasser in Kontakt kommt. Ferner muss jedwede 
Verkeimungsmöglichkeit des Trinkwassers ausgeschlos-
sen sein. Die dazu geltenden technischen Regeln sind 
zu beachten.

10.  Die Zisterne ist zur Verhinderung von Faulungs- und 
Verkeimungsprozessen im Erdreich oder in kühlen 
Räumen (Keller) zu errichten. Zur Verhinderung von 
Algenwachstum ist die Zisterne gegen Lichteinfall zu 
schützen 

11.  Der Antragsteller verpfl ichtet sich, die Anlage von 
einem anerkannten Fachbetrieb überprüfen und ab-
nehmen zu lassen. Die Bestätigung über den einwand-
freien Zustand der Anlage ist Voraussetzung für die 
Gewährung des Zuschusses. Ferner steht der Gemein-
de Biburg ein Prüfungsrecht der Anlage sowie eine 
dazu erforderliche Betretung des Grundstückes und 
betroffener Gebäudeteile zu.

12.  Der Antragsteller verpfl ichtet sich, jederzeit nach vor-
heriger Ankündigung Kontrollen durch einen Vertreter 
der Gemeinde Biburg oder eines von ihr Beauftragten 
zuzulassen. Bei Nichtbeachtung dieser Richtlinien bzw. 
der gesetzlichen Vorschriften ist die Gemeinde Biburg 
berechtigt, den Förderbescheid zu widerrufen und 
den Zuschuss zurückzufordern.

13.  Dem Antrag ist ein Lageplan mit Einzeichnung der 
Anlage beizulegen. 

14.  Die Gemeinde Biburg wird von Haftungen jeglicher 
Art freigestellt.

II. Verfahren

15.  Antragstellung, Bewilligungsbehörde. 
Der Formblattantrag auf Gewährung der Zuwendung ist 
bei der Gemeinde Biburg (Bewilligungsbehörde) erhält-
lich. Die Anträge sind bei der Bewilligungsbehörde einzu-
reichen. Der Förderantrag ist vom Antragsteller vor Maß-
nahmenbeginn zu stellen.

16.  Antragsprüfung
Die Bewilligungsbehörde prüft die Vollständigkeit der Un-
terlagen und die Übereinstimmung des Antrages mit der 

Richtlinie. Im Einzelfall kann die Bewilligungsbehörde wei-
tere Unterlagen anfordern und die Einschaltung von Sach-
verständigen verlangen. Den Auftrag hierzu erteilt der
Antragsteller im Benehmen mit der Bewilligungsbehörde. 
Die Kosten sind vom Antragsteller zu tragen.

17. Bewilligung der Förderung
Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf Grund pfl icht-
gemäßen Ermessens im Rahmen der zugewiesenen Haus-
haltsmittel über den Förderantrag. Ein Rechtsanspruch auf 
die Zuwendung besteht nicht. Falls der Förderantrag ab-
gelehnt wird, hat der Antragsteller die ihm entstandenen
Kosten insbesondere auch die durch den vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn nach Antragstellung entstandenen 
Kosten, selbst zu tragen. 

18. Auszahlung der Fördermittel; Verwendungsnachweis
Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt durch die Bewil-
ligungsbehörde nach Fertigstellung und Inbetriebnahme 
der Anlage und nach Vorlage und Prüfung des Verwen-
dungsnachweises. Der Verwendungsnachweis besteht 
aus einem Sachbericht, einem zahlenmäßigen Nachweis 
mit Rechnungsbelegen, einer Bestandsdokumentation, 
sowie einer Bestätigung eines zugelassenen Fachbetriebs 
über die fachgerechte Installation und Inbetriebnahme 
der Anlage. Der Verwendungsnachweis ist innerhalb des 
Bewilligungszeitraumes vorzulegen. Nach Ende des Be-
willigungszeitraumes kann der Zuwendungsbescheid 
in Höhe der noch nicht abgerufenen Mittel widerrufen 
werden. Der Bewilligungszeitraum wird auf längstens 
2 Jahre ab Bescheiderteilung (für Fertigstellung der 
Anlage und Vorlage des Verwendungsnachweises) festge-
legt; bei Überschreitung dieser Frist entfällt der Zuschuss. 
Die Prüfung des Verwendungsnachweises ist Vorausset-
zung der Auszahlung der Fördermittel.

19. Hinweise
Die Angaben im Förderantrag und im Verwendungsnach-
weis sowie in den dazu eingereichten ergänzenden Unter-
lagen sind subventionserheblich im Sinne des § 264 des 
Strafgesetzbuchs in Verbindung mit § 2 des Subventions-
gesetzes vom 29. 1 9 7 6 (BGBI I S 2037) Bayerischen
Strafrechtsausführungsgesetz (BayStrAG).

20. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Biburg, den 24.11.2025

Bettina Danner
Erste Bürgermeisterin
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Mai 2026 

Datum Was ist los?

So., 03.05. OGV OGV Jahresversammlung 
mit Pfl anzenbörse ab 9 Uhr

Di., 12.05. KDFB  
Maiandacht mit anschl. Mutter-
tagsfeier ab 18.00 Uhr im GHaus

September 2026 

Datum Was ist los?

In Planung KDFB Hopfenrundfahrt mit 
Ritsch Ermeier (in Planung)

Sa., 26.09. FFW Biburg Aktivenfest im GHaus

Oktober 2026 

Datum Was ist los?

Di., 06.10. KDFB Andacht mit anschl. Ernte-
dankfeier im GHaus ab 18.00 Uhr

Sa., 17.10. SSV Weinfest im GHaus

Sa., 24.10. FFW Biburg Jahresversammlung 
im Gasthaus Wurmdobler 
um 19.30 Uhr

Juni 2026 

Datum Was ist los?

Do., 11.06.–
Mo. 15.06.

SSV 60-jähriges Jubiläum

Sa., 20.06. OGV Kinderaktion ab 14.00 Uhr

Sa., 20.06. FFW Altdürnbuch 
Sommerfest in Altdürnbuch

Mo., 22.06. KDFB  Kräuterwanderung mit an-
schließender Sonnwendfeier

Juli 2026 

Datum Was ist los?

So., 05.07. FFW Biburg Gartenfest im GHaus

Fr.., 10.07.–
So. 12.07.

SSV E+F+G Jugend Abschluss 
mit Training und Zelten

Sa., 18.07. KLJB Gartenfest G-Haus

August 2026 

Datum Was ist los?

Mo., 10.08.–
Do., 13.08.

SSV Audi Schanzer Fußballschule

November 2026 

Datum Was ist los?

In Planung KDFB Fackelwanderung

Di., 19.11. OGV Adventsbasteln im GHaus 9 
Uhr und 18 Uhr

Sa., 21.11 KDFB Musicalfahrt 
„Romeo und Julia“ in München

So., 29.11. OGV Weihnachtsfeier im GHaus 
um 15.00 Uhr

Dezember 2026 

Datum Was ist los?

In Planung KDFB Christkindlmarkt

Fr., 18.12. KDFB Andacht mit anschl. Weih-
nachtsfeier ab 18.00 Uhr

Seniorengymnastik
JEDEN MONTAG
14.00 – 16.00 Uhr 
im Gemeindehaus

Termine & Feste2026


